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SATZUNG 

der 

flatexDEGIRO SE 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 

flatexDEGIRO SE 

(2) Die Gesellschaft ist eine Europäische Gesellschaft (SE). 

(3) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist 

a) die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und die Wartung von Soft- 

und Hardware, Telematikprodukten (im Sinne drahtloser Datenübertra-

gung und Auswertung) und bürotechnischen Anlagen jeder Art; 

b) die Datenverarbeitung und das Anbieten eines Büro-, Buchhaltungs- und 

Dienstleistungsservice insbesondere für die betriebswirtschaftliche und 

organisatorische Abwicklung von Finanzgeschäften, insbesondere Wert-

papiergeschäften, und von Zahlungsverkehr jeglicher Art; 

c) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an 

Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungs-

branche, sowie die Erbringung von Management-, Beratungs- und Ser-

vicedienstleistungen insbesondere für die vorgenannten Gesellschaften 

und Dritte jeweils insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleis-

tungsbranche; 

d) sowie sämtliche mit den vorgenannten Aktivitäten fachverwandte Tätig-

keiten. 
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(2) Die Gesellschaft ist ferner zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die 

dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen ge-

eignet sind. Sie darf zu diesem Zweck im In- und Ausland Zweigniederlassun-

gen errichten, andere Unternehmen aller Art gründen, erwerben oder sich an 

ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann Unternehmen leiten und Unterneh-

mensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung 

beschränken. Sie kann ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise mittelbar 

verwirklichen. 

§ 3 

Bekanntmachungen 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, soweit 

gesetzlich nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Soweit Bekanntma-

chungen freiwilliger Natur sind, können sie auch ausschließlich auf der Inter-

netseite der Gesellschaft erfolgen. 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, den Aktionären mit deren Zustimmung Informa-

tionen im Wege der elektronischen Kommunikation zu übermitteln. 

II. Grundkapital und Aktien 

§ 4 

Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 110.134.548,00. 

(2) Es ist eingeteilt in 110.134.548 nennwertlose Stückaktien. 

(3) Das Grundkapital ist durch Umwandlung der flatexDEGIRO AG, Frankfurt am 

Main, erbracht, die als übernehmender Rechtsträger im Rahmen der Ver-

schmelzung mit der flatex Projektgesellschaft Alpha AG, Wien/Österreich, die 

Rechtsform der SE angenommen hat. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01. 

Juni 2030 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis 

zu insgesamt EUR 11.013.454,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von 

insgesamt bis zu 11.013.454 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ge-

gen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Das Bezugs-

recht kann auch in der Weise eingeräumt werden, dass neue Aktien gemäß § 
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186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 

oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen (Finanzinsti-

tut) oder einem Konsortium solcher Kredit- bzw. Finanzinstitute mit der Ver-

pflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Be-

zug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen ganz oder 

teilweise auszuschließen: 

• zum Ausgleich von Spitzenbeträgen; 

• wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen 

Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfal-

lende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des vorhandenen Grundka-

pitals, bezogen sowohl auf den Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als auch 

zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien, nicht übersteigt und der Aus-

gabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits in den Handel 

einbezogenen Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 

Festlegung des endgültigen Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht we-

sentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter-

schreitet; bei der Berechnung der 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag am 

Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien ent-

fällt, die seit dem 02. Juni 2025 unter vereinfachtem Bezugsrechtsaus-

schluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben 

oder veräußert worden sind. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausga-

bebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler 

unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien 

einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb 

anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist; 

• bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur Gewährung 

von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmenstei-

len oder Beteiligungen an Unternehmen; 

• soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der 

Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldver-

schreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Be-

zugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach 

Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer 

Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde. 

Von den vorstehend erteilten Einzelermächtigungen zum Ausschluss des Be-

zugsrechts darf der Vorstand insgesamt nur in einem solchen Umfang Ge-

brauch machen, dass der anteilige Betrag der insgesamt unter Ausschluss des 
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Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht überschrei-

tet (10 %-Grenze), und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über 

diese Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Sofern während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen Ermächti-

gungen zur Ausgabe von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rech-

ten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm ver-

pflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen 

wird, ist dies auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen. 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den wei-

teren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe bei der 

Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2025 

festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach 

vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals 

aus dem Genehmigten Kapital 2025 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist 

entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapi-

tal 2025 anzupassen. 

(5) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 5.501.627,00 durch Aus-

gabe von bis zu 5.501.627 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien be-

dingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024). Das Bedingte Kapital 2024 dient aus-

schließlich der Sicherung von Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung 

der Hauptversammlung vom 04. Juni 2024 im Rahmen des Aktienoptionsplans 

2024 in der Zeit bis einschließlich zum 03. Juni 2029 an Mitglieder des Vor-

stands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsfüh-

rungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unterneh-

men ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie Bezugsrechte ausgegeben wurden oder werden und deren 

Inhaber von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen 

und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien ge-

währt oder Barausgleich bzw. Barabfindung leistet. Die neuen Aktien nehmen 

vom Beginn des im Zeitpunkt der Ausübung der Bezugsrechte laufenden Ge-

schäftsjahres am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzel-

heiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Soweit 

der Vorstand betroffen ist. ist der ausschließlich Aufsichtsrat entsprechend er-

mächtigt. Der Aufsichtsrat ist des Weiteren ermächtigt, die Fassung der Sat-

zung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2024 

anzupassen. 

(6) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 22.026.909,00 durch Aus-

gabe von bis zu 22.026.909 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien be-

dingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025). 
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Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie aufgrund 

von Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldver-

schreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) jeweils mit Wand-

lungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten, die auf-

grund der von der Hauptversammlung am 02. Juni 2025 beschlossenen Er-

mächtigung bis zum 01. Juni 2030 von der flatexDEGIRO AG oder von Kon-

zerngesellschaften der flatexDEGIRO AG im Sinne von § 18 AktG ausgegeben 

werden, 

• von Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch gemacht wird bzw. 

• zur Wandlung oder Optionsausübung verpflichtete Inhaber von Schuldver-

schreibungen ihre Verpflichtung zur Wandlung oder Optionsausübung er-

füllen bzw. 

• die Gesellschaft ihr Recht wahrnimmt, bei Fälligkeit der Schuldverschrei-

bungen den Inhabern der jeweiligen Teilschuldverschreibungen ganz oder 

teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Stückaktien der 

Gesellschaft zu gewähren, 

und soweit nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt werden. 

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend 

bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wand-

lungs- oder Optionspreis. Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Be-

ginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit 

rechtlich zulässig, kann der Vorstand abweichend hiervon mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjah-

res an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des Wandlungs- oder Options-

rechts bzw. der Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflicht noch kein Be-

schluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns ge-

fasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 

Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten 

Kapitals 2025 anzupassen. 

§ 5 

Aktien 

(1) Die Aktien lauten auf den Namen. Die Aktionäre haben der Gesellschaft zur 

Eintragung in das Aktienregister die in § 67 Abs. 1 AktG zu ihrer Person vor-

gesehenen Angaben sowie die Stückzahl der von ihnen gehaltenen Aktien 
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mitzuteilen. Die Aktionäre haben der Gesellschaft jede Änderung der in vorste-

hendem Satz genannten Angaben unverzüglich mitzuteilen.  

(2) Die Form der Aktienurkunden sowie etwaiger Gewinnanteils- und Erneue-

rungsscheine bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 

(3) Die Gesellschaft kann Urkunden über mehrere Aktien (Sammelaktien) oder 

über alle von einem Aktionär gehaltenen Aktien (Mehrfachurkunden) ausstel-

len. 

(4) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abwei-

chend von § 60 AktG bestimmt werden. 

(5) Soweit gesetzlich zulässig und sofern nicht die Verbriefung nach ggf. anwend-

baren Regeln erforderlich ist, ist ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung 

ihrer Aktien und Gewinnanteile ausgeschlossen. Die Verbriefung ist für solche 

Aktien insgesamt ausgeschlossen, die als elektronische Aktien in einem elekt-

ronischen Wertpapierregister eingetragen werden. 

III. Organe der Gesellschaft 

§ 6 

Dualistisches Leitungssystem 

(1) Die Gesellschaft hat ein dualistisches Leitungs- und Aufsichtssystem beste-

hend aus einem Leitungsorgan (Vorstand) und einem Aufsichtsorgan (Auf-

sichtsrat). 

(2) Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Haupt-

versammlung. 

IV. Vorstand 

§ 7 

Zusammensetzung und Geschäftsordnung 

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die 

genaue Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt der Aufsichtsrat.  

(2) Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat für höchstens fünf 

Jahre bestellt. Wiederbestellungen oder die Verlängerung der Amtszeit sind 

möglich. 
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(3) Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellver-

tretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. 

(4) Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden. 

(5) Die Beschlüsse des Vorstands werden, soweit das Gesetz, die Satzung oder 

die Geschäftsordnung des Vorstands nicht etwas anderes vorsehen, mit einfa-

cher Stimmenmehrheit der an der Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieder 

des Vorstands gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen-

den den Ausschlag, wenn der Vorstand aus mehr als zwei Personen besteht. 

(6) Die folgenden Arten von Geschäften dürfen nur mit Zustimmung des Aufsichts-

rats vorgenommen werden:  

a) Geschäfte und Maßnahmen, die die wesentliche Unternehmensstrategie 

betreffen oder die zu einer wesentlichen Änderung der Unternehmens-

entwicklung führen, insbesondere die Aufnahme neuer Geschäftszweige 

und die Einstellung oder wesentliche Einschränkung bisheriger Ge-

schäftszweige, 

b) der Erwerb, die Veräußerung oder sonstige Verfügung von oder über 

Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte,  

c) Wesentliche Geschäfte zwischen dem Unternehmen einerseits und dem 

Vorstand sowie ihm nahestehende Personen oder ihnen persönlich na-

hestehenden Unternehmungen andererseits. 

Der Aufsichtsrat kann weitere Arten von Geschäften von seiner Zustimmung 

abhängig machen.  

(7) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, wenn nicht der Auf-

sichtsrat eine solche erlassen hat. Der Geschäftsverteilungsplan des Vorstands 

bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats.  

§ 8 

Vertretung der Gesellschaft 

(1) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandmitglieder gemeinsam oder durch 

ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 

(2) Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern Alleinvertretungsrecht erteilen. 

(3) Der Aufsichtsrat kann einzelne Vorstandmitglieder von den Beschränkungen 

des § 181 2. Alt. BGB befreien; davon ausgenommen ist die Vertretung der 

Gesellschaft gegenüber dem Vorstand (§ 112 AktG). 
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(4) Stellvertretende Vorstandmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsbefug-

nis dem ordentlichen Vorstand gleich. 

V. Aufsichtsrat 

§ 9 

Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus fünf von der Hauptversammlung zu wählenden 

Mitgliedern. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden grundsätzlich für die Zeit bis zur Be-

endigung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das 

zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, sofern es sich 

um eine erstmalige Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft han-

delt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

Wiederwahl ist zulässig. Bei einer Wiederwahl eines Aufsichtsratsmitglieds 

werden die Mitglieder des Aufsichtsrats grundsätzlich für die Zeit bis zur Be-

endigung der Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das 

vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäfts-

jahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Wiederwahl ist zu-

lässig. Die Hauptversammlung kann im Einzelfall von den in Satz 1 und Satz 4 

geregelten Amtszeiten abweichen und eine kürzere oder längere Amtszeit, die 

die gesetzlichen Höchstgrenzen nicht überschreitet, beschließen. Die Wahl 

des Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds 

erfolgt nur für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, sofern 

die Hauptversammlung nichts Abweichendes beschließt. 

(3) Gleichzeitig mit der Wahl der ordentlichen Aufsichtsratsmitglieder können für 

ein oder mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt 

werden. Sie werden nach der bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mit-

glieder des Aufsichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmit-

glieder sie gewählt wurden, vor Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Aufsichtsrat 

ausscheiden. Sind Ersatzmitglieder gewählt, so tritt das Ersatzmitglied für die 

Dauer der restlichen Amtszeit des ausscheidenden ordentlichen Mitglieds an 

dessen Stelle.  

(4) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt ohne Einhaltung einer Frist 

niederlegen, wenn ein wichtiger Grund besteht. Sofern für die Amtsniederle-

gung kein wichtiger Grund besteht, ist eine Frist von einem Monat einzuhalten. 

Die Amtsniederlegung erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
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Vorstand unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder im 

Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden gegenüber dem stell-

vertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Der Empfangsberechtigte kann 

einer Verkürzung der Frist oder einem Verzicht auf die Wahrung der Frist zu-

stimmen.  

(5) Ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied des Aufsichtsrats kann von 

seinem Amt vor Ablauf der Zeit, für die es gewählt ist, durch einen mit einer 

Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen gefassten Beschluss der 

Hauptversammlung abberufen werden.  

§ 10 

Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Auf-

sichtsratsmitglieder der Aktionäre gewählt worden sind, in einer ohne beson-

dere Einberufung stattfindenden Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden 

und einen Stellvertreter für die in § 9 Abs. (2) bestimmte Amtszeit, soweit eine 

kürzere Zeit nicht bestimmt wird. 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder der Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus 

seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich einen neuen Vorsitzen-

den bzw. Stellvertreter für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen zu wäh-

len. 

(3) Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden nimmt der Stellvertreter dessen 

Aufgaben im Aufsichtsrat wahr und hat alle Rechte und Pflichten, die dem Vor-

sitzenden des Aufsichtsrats nach dem Gesetz oder dieser Satzung zustehen.  

(4) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden im Namen des Aufsichtsrats 

durch den Vorsitzenden abgegeben. Der Vorsitzende ist berechtigt, für den 

Aufsichtsrat bestimmte Erklärungen entgegenzunehmen.  

§ 11 

Sitzungen/Einberufung 

(1) Der Aufsichtsrat soll Sitzungen abhalten so oft das Gesetz oder die Geschäfte 

es erfordern. In der Regel soll eine Sitzung im Kalendervierteljahr, es müssen 

aber wenigstens zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abgehalten werden. Zur 

Durchführung der Sitzung des Aufsichtsrats, die über die Billigung des Jahres-

abschlusses entscheidet, soll der Aufsichtsrat zusammenzutreten (Präsenzsit-

zung). 
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(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch seinen Vorsitzenden oder, im 

Falle seiner Verhinderung, seinen Stellvertreter mündlich, fernmündlich, 

schriftlich oder mit Hilfe sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z.B. 

per E-Mail) oder Kombinationen aus diesen einberufen. 

(3) Die Form der Einberufung, den Tagungsort und den Zeitpunkt der Sitzung be-

stimmt der Vorsitzende.  

(4) Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen und 

Beschlussvorschläge zu übermitteln; dabei sind die einzelnen Punkte der Ta-

gesordnung so eindeutig anzugeben, dass bei der Sitzung abwesende Auf-

sichtsratsmitglieder von ihrem Recht der schriftlichen Stimmabgabe gem. § 12 

Abs. (3) Gebrauch machen können. 

(5) Auf Einladung des Aufsichtsrats haben Vorstandsmitglieder an den Sitzungen 

des Aufsichtsrats beratend teilzunehmen. Die Einladung kann sich auf die Be-

ratung von einzelnen Punkten der Tagesordnung beschränken. 

(6) Der Sitzungsleiter bestimmt, ob und welche Dritte zur Behandlung bestimmter 

Tagesordnungspunkte zugezogen werden. Der Abschlussprüfer soll an der 

jährlichen Bilanzsitzung teilnehmen. 

§ 12 

Beschlussfassungen 

(1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder des Aufsichts-

rats ordnungsgemäß geladen sind und mindestens drei Aufsichtsratsmitglie-

der an der Beschlussfassung teilnehmen; schriftliche Stimmabgabe gemäß 

Abs. (3) gilt als Teilnahme an der Beschlussfassung. Der Aufsichtsrat ist auch 

ohne form- und fristgerechte Einberufung beschlussfähig, wenn sämtliche Mit-

glieder des Aufsichtsrats unter einstimmigem Verzicht auf sämtliche Frist- und 

Formerfordernisse erscheinen und zu einer Vollversammlung zusammentre-

ten. 

(2) Ein Aufsichtsratsmitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn 

es sich der Stimme enthält. 

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich in Sitzungen gefasst. Der 

Vorsitzende kann auch zulassen, dass einzelne oder sämtliche Mitglieder des 

Aufsichtsrats an einer Sitzung und Beschlussfassung im Wege der Telefon- 

oder Videokonferenz teilnehmen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können 

dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie 

schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied oder eine 

gemäß § 109 Abs. 3 AktG zur Sitzungsteilnahme berechtigte Person 
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überreichen lassen. Dies gilt auch für die Abgabe der zweiten Stimme des Vor-

sitzenden des Aufsichtsrats. Als schriftliche Stimmabgabe gilt auch eine mit 

Hilfe gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z.B. per E-Mail) übermittelte 

Stimmabgabe. 

(4) Den Vorsitz in der Sitzung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Der Sit-

zungsleiter bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesord-

nung verhandelt werden sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen; er 

kann die Behandlung einzelner Tagesordnungspunkte auf die nächste Sitzung 

vertagen. 

(5) Ein Beschluss über Gegenstände oder Anträge, die nicht auf der Tagesord-

nung stehen und den Aufsichtsratsmitgliedern auch sonst nicht mindestens 

drei Tage vor der Sitzung mitgeteilt worden sind, kann nur dann gefasst wer-

den, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. 

(6) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes bestimmt ist. Stimm-

enthaltung gilt nicht als Stimmabgabe. Dies gilt auch für Wahlen. 

(7) Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so findet eine neue Aussprache 

und eine neue Abstimmung sofort statt, wenn nicht der Aufsichtsrat mit Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen eine Vertagung beschließt. Ergibt auch diese 

sofortige neue Abstimmung Stimmengleichheit, hat der Aufsichtsratsvorsit-

zende zwei Stimmen.  

(8) Über in Sitzungen des Aufsichtsrats gefasste Beschlüsse ist eine Niederschrift 

anzufertigen, die von dem Leiter der jeweiligen Sitzung zu unterschreiben ist. 

Der Sitzungsleiter kann einen nicht dem Aufsichtsrat angehörenden und zur 

Verschwiegenheit zu verpflichtenden Protokollführer bestimmen, welcher die 

Niederschrift ebenfalls unterzeichnen soll. In der Niederschrift sind Ort und 

Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, der we-

sentliche Inhalt der Verhandlung und die Beschlüsse des Aufsichtsrats wieder-

zugeben. 

(9) Außerhalb von Sitzungen ist eine Beschlussfassung durch schriftliche, fern-

mündliche oder mit Hilfe sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z.B. 

per E-Mail) oder Kombinationen aus diesen zulässig, wenn der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats dies für den Einzelfall unter Beachtung einer angemessenen Frist 

bestimmt. Eine Beschlussfassung durch schriftliche, fernmündliche oder mit 

Hilfe sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z.B. per E-Mail) oder 

Kombinationen aus diesen ist stets zulässig, wenn die Beschlussfassung ein-

stimmig mit allen vorhandenen Stimmen erfolgt. Beschlüsse außerhalb von 
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Sitzungen werden vom Vorsitzenden schriftlich festgehalten, und diese Nie-

derschrift ist allen Aufsichtsratsmitgliedern unverzüglich zuzuleiten. 

(10) Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb eines 

Monats nach Kenntnis des Beschlusses durch Klage geltend gemacht werden. 

§ 13 

Geschäftsordnung, Ausschüsse 

(1) Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der 

Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung geben. 

(2) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und deren Aufgaben 

und Befugnisse festsetzen. Den Ausschüssen können auch Entscheidungsbe-

fugnisse übertragen werden. 

(3) Der Aufsichtsrat und die Ausschüsse können sich bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben der Unterstützung sachverständiger Personen bedienen. Sie kön-

nen zu ihren Sitzungen Sachverständige und Auskunftspersonen hinzuziehen. 

(4) § 11 Abs. (5) und (6) gelten für die Ausschüsse entsprechend. 

§ 14 

Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm gesetzlich zwingend 

oder durch diese Satzung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden; insbe-

sondere überwacht und berät der Aufsichtsrat den Vorstand und ist in Ent-

scheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen unmittelbar 

eingebunden. Dem Aufsichtsrat steht auch das Recht zu, die Hauptversamm-

lung einzuberufen. 

(2) Der Aufsichtsrat hat zu jeder Zeit das Recht, die gesamte Geschäftsführung 

des Vorstandes zu überwachen und demgemäß alle Bücher und Schriften so-

wie die Vermögensgegenstände der Gesellschaft einzusehen und zu prüfen. 

Der Aufsichtsrat hat zu beschließen, dass bestimmte Maßnahmen der Ge-

schäftsführung seiner Zustimmung bedürfen. 

(3) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend zu berichten; der Aufsichtsrat kann 

die Häufigkeit, den Inhalt und die Art der Berichtsweise innerhalb des gesetz-

lich zulässigen Rahmens von Zeit zu Zeit festlegen. Die Berichterstattung hat 

sich insbesondere auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
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Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie auf die geschäftlichen Vor-

gänge bei diesen Unternehmen zu erstrecken. 

(4) Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Best-

immungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. 

§ 7 Abs. (6) Satz 2 dieser Satzung bleibt unberührt. 

(5) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die nur 

die Fassung betreffen. 

§ 15 

Vergütung 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine jährliche feste Vergütung. Die je-

weilige Höhe der festen Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder wird durch 

die Hauptversammlung festgelegt. Die zuletzt beschlossene Vergütung bleibt 

solange gültig, bis die Hauptversammlung eine geänderte Vergütung be-

schließt. 

(2) Die Vergütung ist zahlbar nach Ablauf eines Geschäftsjahres am Tage nach 

der Hauptversammlung, in der über die Entlastung der Mitglieder des Auf-

sichtsrats Beschluss gefasst wurde. 

(3) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem 

Aufsichtsrat angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer Tä-

tigkeit ein Zwölftel der Vergütung. 

(4) Die Gesellschaft kann zu Gunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Vermö-

gensschaden-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) mit einer marktüb-

lichen Versicherungssumme in angemessener Höhe abschließen bzw. die Auf-

sichtsratsmitglieder in eine solche Versicherung einbeziehen, welche die Haf-

tung der Aufsichtsratsmitglieder aus ihrer Aufsichtsratstätigkeit abdeckt. Die 

Gesellschaft trägt die auf die Mitglieder des Aufsichtsrats insgesamt entfallen-

den Versicherungsprämien und Steuern für eine solche Versicherung. 

(5) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die auf ihre Vergütung 

entfallende Umsatzsteuer und die notwendigen Auslagen. 
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VI. Hauptversammlung 

§ 16 

Ort und Einberufung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer deut-

schen Wertpapierbörse, in einer deutschen Stadt mit mehr als 100.000 Ein-

wohnern oder in dessen/deren Umgebung in einem Umkreis von 50 km statt. 

(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand in vertretungsberechtigter 

Anzahl oder in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat 

einberufen. 

(3) Die Hauptversammlung ist mindestens mit der gesetzlichen Frist einzuberufen.  

§ 17 

Teilnahmerecht 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind 

und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmel-

dung muss in Textform in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und 

der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse min-

destens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag der Haupt-

versammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. In der Ein-

berufung zur Hauptversammlung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende 

Frist für die Anmeldung vorgesehen werden. 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptver-

sammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmäch-

tigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise 

im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Der Vorstand ist 

auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der Teil-

nahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. Macht der Vorstand von 

der Ermächtigung nach dieser Bestimmung Gebrauch, sind die näheren Ein-

zelheiten in der Einberufung mitzuteilen.  

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorzusehen, 

dass die Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Be-

vollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle 

Hauptversammlung). Die Ermächtigung gilt für die Abhaltung virtueller Haupt-

versammlungen in einem Zeitraum von zwei Jahren nach Eintragung dieser 
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Satzungsbestimmung in das Handelsregister der Gesellschaft. Die bei Abhal-

tung einer virtuellen Hauptversammlung einzuhaltenden Voraussetzungen und 

die näheren Bestimmungen zur Ausgestaltung bzw. zu den Möglichkeiten der 

Ausgestaltung und deren maßgeblichen Voraussetzungen ergeben sich aus 

dem Gesetz. Eine etwaige Nutzung dieses Verfahrens und die dazu getroffe-

nen Bestimmungen sind mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt 

zu machen.  

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre ihre Stimmen, 

auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elekt-

ronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch 

ermächtigt, nähere Bestimmungen zur Briefwahl nach Satz 1 zu treffen. Eine 

etwaige Nutzung dieses Verfahrens und die dazu getroffenen Bestimmungen 

sind mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen. 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise erfolgende Bild- 

und/oder Tonübertragung der Hauptversammlung für die Aktionäre und/oder 

die Öffentlichkeit in einer von ihm näher bestimmten Weise zuzulassen, sofern 

dies in der Einberufung zu der Hauptversammlung angekündigt wurde.  

(6) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Auf-

sichtsrats die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und 

Tonübertragung in den Fällen gestattet, in denen ihnen aufgrund rechtlicher 

oder gesundheitlicher Einschränkungen, ihres Aufenthalts im Ausland, ihres 

notwendigen Aufenthalts an einem anderen Ort im Inland oder aufgrund ande-

rer Umstände, die eine Anreise als unangemessen erscheinen lassen, die phy-

sische Präsenz am Ort der Hauptversammlung nicht oder nur mit erheblichem 

Aufwand möglich wäre oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle Haupt-

versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmäch-

tigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird. 

§ 18 

Vorsitz in der Hauptversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. 

Im Fall seiner Verhinderung führt den Vorsitz in der Hauptversammlung sein 

Stellvertreter oder ein vom Aufsichtsrat mit Mehrheit hierzu gewähltes Mitglied 

des Aufsichtsrats. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt das Abstimmungsver-

fahren. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesord-

nung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen; er 
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kann dabei auch eine von der Einladung abweichende Reihenfolge der Ver-

handlungsgegenstände bestimmen. 

(3) Der Vorsitzende kann das Frage-, Nachfrage- und Rederecht der Aktionäre 

angemessen beschränken; er kann insbesondere zu Beginn der Hauptver-

sammlung oder während ihres Verlaufes den zeitlichen Rahmen der Versamm-

lung, der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen 

Frage-, Nachfrage- und Redebeitrags angemessen festsetzen. Bei der Festle-

gung der für den einzelnen Frage-, Nachfrage- und Redebeitrag zur Verfügung 

stehenden Zeit kann der Versammlungsleiter zwischen erster und wiederholter 

Wortmeldung und nach weiteren sachgerechten Kriterien unterscheiden. 

§ 19 

Stimmrecht; Beschlüsse der Hauptversammlung 

(1) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende ge-

setzliche Vorschriften oder diese Satzung etwas Abweichendes bestimmen, 

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst (Stimmenmehr-

heit). In den Fällen, in denen das Aktiengesetz außerdem zur Beschlussfas-

sung eine Mehrheit des vertretenen Grundkapitals vorschreibt, genügt, soweit 

dies gesetzlich zulässig ist, die einfache Mehrheit des vertretenen Kapitals (Ka-

pitalmehrheit). Für Satzungsänderungen bedarf es, soweit nicht zwingende ge-

setzliche Vorschriften eine andere Mehrheit vorschreiben, einer Mehrheit von 

zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen bzw., sofern mindestens die Hälfte 

des Grundkapitals vertreten ist, der einfachen Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. 

(3) Im Falle der Stimmgleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als 

abgelehnt. 

(4) Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht 

erreicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Personen statt, die 

die höchsten Stimmzahlen erhalten haben. Bei gleicher Stimmzahl im zweiten 

Wahlgang entscheidet das Los. 

(5) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Wenn weder 

ein Intermediär noch eine andere in § 135 Abs. 8 AktG genannte Institution 

oder Person bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung dieser Vollmacht, ihr 

Widerruf sowie der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-

schaft der Textform (§ 126b BGB). Die Einzelheiten für die Erteilung der 
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Vollmacht, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises werden zu-

sammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

(6) Sind alle Aktionäre erschienen oder vertreten, kann die Hauptversammlung – 

soweit gesetzlich zulässig – Beschlüsse ohne Einhaltung der gesetzlichen und 

satzungsmäßigen Bestimmungen über die Einberufung und Durchführung der 

Hauptversammlung fassen, soweit kein Aktionär der Beschlussfassung wider-

spricht. 

VII. Jahresabschluss 

§ 20 

Rechnungslegung und Gewinnverwendung 

(1) Der Vorstand hat in der gesetzlich dafür vorgesehenen Frist den Jahresab-

schluss und soweit erforderlich den Lagebericht für das vergangene Ge-

schäftsjahr aufzustellen und unverzüglich dem Abschlussprüfer vorzulegen. 

(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss, soweit erforderlich den Lagebericht 

und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns unverzüglich dem 

Aufsichtsrat vorzulegen. Der Abschlussprüfer hat seinen Prüfungsbericht dem 

Aufsichtsrat vorzulegen, nachdem er dem Vorstand Gelegenheit zur Stellung-

nahme gegeben hat. 

(3) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, gegebenenfalls den Lagebericht, 

den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes des Vorstands sowie 

den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers zu prüfen und über das Ergebnis 

seiner Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. 

(4) Der Jahresabschluss ist festgestellt, sobald ihn der Aufsichtsrat gebilligt hat, 

es sei denn, Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jah-

resabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen. 

(5) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner Prüfung 

hat der Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberu-

fen, die innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres statt-

zufinden hat. Die Hauptversammlung beschließt insbesondere über die Ver-

wendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung des Vorstandes und des Auf-

sichtsrats sowie die Bestellung des Abschlussprüfers.  

(6) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie den 

Jahresüberschuss ganz oder teilweise in andere Gewinnrücklagen einstellen. 

Die Einstellung eines größeren Teils als der Hälfte des Jahresüberschusses ist 
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jedoch nicht zulässig, wenn die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des 

Grundkapitals übersteigen oder soweit sie nach der Einstellung die Hälfte 

übersteigen würde. Vom Jahresüberschuss sind dabei jeweils die Beträge, die 

in gesetzliche Rücklagen einzustellen sind, und ein Verlustvortrag vorab abzu-

ziehen. 

(7) Die Gewinnanteile der Aktionäre bestimmen sich nach ihren Anteilen am 

Grundkapital. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung abwei-

chend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt werden.  

VIII. Übermittlung von Informationen und Gründungsaufwand 

§ 21 

Übermittlung von Informationen, Gründungsaufwand 

(1) Die Gesellschaft ist berechtigt, den Aktionären mit deren Zustimmung Informa-

tionen im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln. 

(2) Der für die Umwandlung der Gesellschaft in eine SE im Wege der Verschmel-

zung anfallende Aufwand, bestehend aus Gerichts- und Notarkosten sowie den 

Kosten der Veröffentlichung und sämtlichen Beratungskosten (Rechts- und 

Steuerberaterkosten, Kosten für Wirtschaftsprüfer), wird von der fla-

texDEGIRO SE bis zu einer Höhe von EUR 500.000,00 getragen. 

§ 22 

Übernahme von Regelungen aus früheren Satzungen 

Die Gesellschaft trägt den mit ihrer Gründung verbundenen Aufwand bis zu einem 

Gesamtbetrag von EUR 5.000,00. 

 


